
Die Verklagte hat dieses Ansuchen unter Berufung dar
auf abgelehnt, daß nach § 4 Ziff. le der für das Verhältnis 
unter den Parteien geltenden Allgemeinen Bedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) die durch „Abwässer“ 
entstandenen Schäden vom Versicherungsschutz ausgenom
men seien.

Der Kläger bestreitet, daß 'die aus seinem Betrieb stam
menden Kondensate „Abwässer“ im Sinne der erwähnten 
Versicherungsbedingungen seien, und hat sich dafür auf die 
Bestimmung des Begriös „Abwässer“ in dem DIN-Block 
4045 (2. Ausgabe Oktober 1953, herausgegeben vom
„Fachnormenausschuß Wasserwesen“) berufen. Die dort 
angeführten Merkmale träfen auf die in Rede stehenden 
Kondensate nicht zu. Unter „Abwässer“ seien nur Wasser
mengen zu verstehen, die als Frisch- oder Regenwasser in 
den Fabrikationsbetrieb einträten und diesen, durch den 
Fabrikationsprozeß verunreinigt, wieder verließen. Im 
gegebenen Fall erführen die im Gas enthaltenen Dämpfe 
bei der Abkühlung des Gases eine Veränderung des Par
tialdrucks. Dadurch komme es zur Bildung eines Konden
sats, das nur in einem ganz geringen Umfang aus Wasser, 
im übrigen aber aus den bereits erwähnten schweren 
Kohlenwasserstoffen bestehe. Eine solche Flüssigkeit könne 
man nicht im chemischen Sinne als „Wasser“ bezeichnen. 
Die Klägerin beantragt daher festzustellen, daß die Ver
klagte verpflichtet ist, wegen des in G. durch Kondensate 
entstandenen Schadens an der Wasserversorgung Versiche
rungsschutz auf Grund der gesetzlichen Haftpflichtversiche
rung zu gewähren.

Die Verklagte beantragt Klageabweisung. Sie ist der 
Meinung, daß nach allgemeinem Sprachgebrauch und daher 
auch im Sinne der AHB unter „Abwässern“- alle flüssigen 
oder mit Flüssigkeiten verbundenen Stoffe zu verstehen 
seien, die aus einem Fabrikationsbetriebe in ungereinigtem 
Zustand abfließen, ohne daß es darauf ankommen könne, 
ob sie sich erst bei dem Fabrikationsprozeß bildeten oder 
ihm vorher in Gestalt reinen Wassers von außen her zu
geleitet würden.

Der Ausschluß derartiger Schäden vom Versicherungs
schutz erweise sich um so notwendiger, als die Erfahrung 
gezeigt habe, daß die Betriebe bei der Ableitung von 
Abwässern nicht immer die gleiche Sorgfalt an den Tag 
legten, wie bei der Behandlung von Stoffen, die im Betrieb 
noch irgendeiner Verwendung zugeführt werden könnten. 
Die Auffassung des Klägers müsse auch zu einer nicht ver
ständlichen und widerspruchsvollen Behandlung der Ab
leitung verunreinigter Flüssigkeiten aus Fabrikations
betrieben in versicherungstechnischer Beziehung führen.

Das Bezirksgericht hat Beweis darüber erhoben, ob die 
die Verunreinigung des Bodens verursachenden Kondensate 
als „Abwässer“ anzusehen seien, durch Erfordern eines 
Sachverständigengutachtens, das vom Institut für Orga
nische Chemie und Chemie der Kohle und öle an der 
Bergakademie F. unter dem 18. März 1957 erstattet 
worden ist. Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, daß 
die streitigen Kondensflüssigkeiten nicht als „Abwässer“ 
anzusehen seien. Darunter verstehe man eine Flüssigkeit, 
die v o r z u g s w e i s e  aus Wasser (H2Ö) bestehe, während 
sich die anderen Inhaltsstoffe aus dem technologischen 
Prozeß ergäben und im Wasser gelöst seien. Kohlenwasser
stoffe (Benzin, Benzol) und andere organische oder anorga
nische Flüssigkeiten könnten nicht als Abwässer bezeichnet 
werden, auch wenn sie geringe Spuren von Wasser zeigten.

Das Bezirksgericht hat gleichwohl mit Urteil vom 
11. April 1957 die Klage abgewiesen. Es schließt sich in der 
Urteilsbegründung, auf die im einzelnen verwiesen wird, 
der Auffassung der Verklagten an. Bei der Auslegung des 
Begriffs „Abwässer“ könne nicht der Fachstandpunkt des 
Chemikers maßgeblich sein, sondern müsse der allgemeine 
Sprachgebrauch entscheiden, der unter „Abwässern“ alle 
derartigen verunreinigten Flüssigkeiten umfasse, ohne daß 
es auf deren chemische Zusammensetzung ankomme.

Gegen dieses Urteil hat der Kläger frist- und form
gerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, unter Abän
derung des angefochtenen Urteils dem Feststellungsantrag 
stattzugeben. Er hält an seiner Auffassung fest und führt 
insbesondere aus, daß die Verklagte, wenn sie in ihren 
Versicherungsbedingungen den Begriff „Abwässer“ ver
wende, dessen Inhalt auch so gegen sich gelten lassen 
müsse, wie er durch die technische Wissenschaft definiert 
werde.

Die Verklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen. 
Sie hält die Rechtsauffassung des Bezirksgerichts für zu
treffend und weist noch darauf hin, daß, selbst wenn ihr 
nicht beizutreten wäre, der Kläger bisher nicht nachge
wiesen habe, daß es sich bei dem Kondenswasser, das den 
Schaden verursacht hat, vorwiegend um solche organischen 
Flüssigkeiten handelt, die nach Ansicht des erforderten 
Gutachtens im chemisch-technischen Sinne nicht als Ab
wässer angesehen werden könnten.

Die Berufung hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Zwar ist die Auffassung des Bezirksgerichts, daß es 

für die Auslegung des Begriffs „Abwässer“ im Sinne 
der Allgemeinen Bedingungen für Haftpflichtversiche
rung (AHB) darauf ankommt, was der allgemeine 
Sprachgebrauch unter diesem Begriffe versteht, nicht 
zu beanstanden. Es kann also auch nach Auffassung 
des erkennenden Senats nicht darauf ankommen, in 
welchem Grad bzw. Prozentsatz der jeweils zur Beur
teilung stehenden Flüssigkeit chemisch anders geartete 
Substanzen beigemischt sind. Wenn aber das Bezirks
gericht daraus die Folgerung zieht, der Versicherungs
schutz müsse für alle diejenigen Schäden ausgeschlos
sen werden, die durch irgendwelche „Flüssigkeiten“ 
entstanden seien, die den Fabrikationsbetrieb in ver
unreinigter Form verlassen, so kann dem in dieser All
gemeinheit nicht beigetreten werden, weil das Bezirks
gericht dadurch mit dem von ihm selbst aufgestellten 
objektiven Kriterium, dem allgemeinen Sprachgebrauch, 
in Widerspruch gerät.

Die durch die Vorsilbe „Ab“ gekennzeichnete. Eigen
art bedeutet, daß es sich eben doch um W a s s e r  han
deln muß, nämlich um Wasser, das durch häuslichen 
oder industriellen Gebrauch verunreinigt wird. (So 
auch Brockhaus, ABC der Naturwissenschaften und 
Technik, 1952, unter dem Stichwort „Abwässer“). Dabei 
ist es allerdings in beiden Fällen — insbesondere auch 
beim industriellen Gebrauch — gleichgültig, ob das 
Wasser im Betrieb selbst aus der Erde herauf gepumpt 
oder ihm von anderer Stelle her zugeleitet wird. Un
erläßlich ist aber, daß das ursprünglich reine Wasser 
im Betriebe selbst gebraucht wird und durch diesen 
Gebrauch eine Substanzveränderung erfährt, sei es 
durch Infiltration mit an sich harmlosen Fremdkörpern 
oder aber durch Sättigung mit mehr oder minder ge
fährlichen Stoffen. Immer muß es sich also um ver
brauchtes Wasser handeln.

Diese Begriffsbestimmung widerspricht in keiner 
Weise dem von der Verklagten an sich mit Recht be
tonten erzieherischen Zweck der vertraglichen Fest
legung von bestimmten Ausschlußgründen für die Ver
sicherungshaftung im allgemeinen. Es ist völlig richtig, 
daß gerade auch der Ausschluß der Schadenshaftung 
für Abwässer den Versicherten zu besonderer Sorgfalt 
bei der betrieblichen Behandlung von Stoffen erziehen 
soll, die — wie die erwähnten Substanzbeimengungen — 
für den Betrieb wertlos sind und denen deshalb häufig 
nicht die gleiche Sorgfalt gewidmet wird wie Stoffen, 
die noch zu anderweiter Verwendung oder Verwertung 
im Betrieb geeignet sind. Diese Erziehungsfunktion 
kann aber immer nur in dem Rahmen wirksam wer
den, der sich aus dem natürlichen, dem Sprachgebrauch 
zu entnehmenden Begriff der „Abwässer“ ergibt.

Dieser Begriff aber kann auf die im vorliegenden 
Fall in Rede stehenden Kondensflüssigkeiten, die als 
solche auch sprachlich richtig bezeichneten „Konden
sate“, nicht angewendet werden. Im Betrieb des Klä
gers wird kein reines Wasser „gebraucht“ und durch 
den Gebrauch in seiner Substanz verändert, d. h. „ver
braucht“, sondern es bilden sich bei der Abkühlung der 
gemischten und komprimierten Gase von selbst und 
ohne jeden „Gebrauch“ verhältnismäßig geringe Nie
derschlagsmengen einer Flüssigkeit, die von vornherein 
ein chemisches Gemisch von Wasser und sogenannten 
schweren Kohlenwasserstoffen darstellt, einer Flüssig
keit also, in der das Wasser auch mengenmäßig nur 
eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Diese chemi
schen Kondensate als „Abwässer“ bezeichnen zu wol
len, würde nicht auf eine zulässige Anwendung, 
sondern auf eine Erweiterung des Begriffs hinaus
laufen, die sich nicht damit vereinbaren läßt, daß die 
Haftungsausschlußbestimmungen Ausnahmebestim
mungen sind, die als solche eher eine einengende als 
ausdehnende Auslegung erfahren müssen.

Mit Recht weist übrigens der Kläger darauf hin, daß 
auch die betriebstechnische Behandlung der entstande
nen Kondensate es nicht zuläßt, sie den „Abwässern“ 
gleichzustellen. Ihre schädliche Wirkung entsteht zwar 
ebenso wie bei den Abwässern dadurch, daß die infil
trierten Chemikalien auf natürlichem oder künstlichem 
Weg in Wasser hineingeraten, das dem gemeinen oder 
privaten Gebrauch unterliegt. Bei den „Abwässern“ ist
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